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45. Jahrgang Donnerstag, 02. Mai  2019 Nr. 18

 
Öffentliche Bekanntmachung 
Am Montag, den  06. Mai 2019, 19:00 Uhr,  findet im Dorfgemein-
dehaus Wagensteig, Dorfstraße 13, 79256 Buchenbach, eine öf-
fentliche Gemeinderatssitzung mit der nachfolgenden Tagesord-
nung statt. 

Tagesordnung
1. Feststellung von Tagesordnung und Beschlussfähigkeit
2. Frageviertelstunde
3. Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 25.03.2019
4. Bekanntgaben
5. Tennisclub Buchenbach; Zuschuss zu den Sanierungskosten
6. Zuschussantrag Herderkapelle
7. Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal/Gemeinde Kirchzar-

ten;
  4. Änderung Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungs-

verbandes Dreisamtal, Parallelverfahren nach § 8 Absatz 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan „Freiburger Golfclub 
– Verlagerung zweier Spielbahnen“  der Gemeinde Kirchzarten

8.  Flächennutzungsplan Gemeindeverwaltungsverband St. Peter
  2. punktuelle Änderung Teilbereich „Campingplatz Steingruben-

hof“ (Gemeinde St. Peter) Frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB

9. Ergebnisse der öffentlichen Auslegung der Feinkonzeption des 
geplanten neuen Mountainbike-Streckennetzes im Dreisamtal

10. Antrag auf Bauvorbescheid;
  Neubau von zwei Einfamilien- Wohnhäusern mit je einer Dop-

pelgarage 
 Bauort: Flst. Nr. 61/47, Gemarkung Buchenbach
11. Bauantrag zur Nutzungsänderung des Stalls zu einem Bauern-

hofladen und einem Bauernhofcafe
  Bauort: Talstraße 21, 79256 Buchenbach, Flst. 44, Gemarkung 

Wagensteig
12. Bauantrag zum Anbau eines Kinderzimmers und Unterkellerung 

für den Abstellraum
 Bauort: Ibentalstr.23 a, Flst. 13/5, Gemarkung Unteribental
13. Anpassung der Elternbeiträge für den Kindergarten St. Josef Un-

teribental
14. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Vergabe von Arbeiten zur 

Kanalsanierung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
15. Wünsche und Anregungen
 
Buchenbach, den 02. Mai 2019 
H. Reinhard M.A.
Bürgermeister 
 
 

Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Zu den Kommunalwahlen und zur Europawahl am 26.5.2019 können 
Wahlscheine neben den herkömmlichen Beantragungsarten schrift-
lich oder mündlich auch durch sonstige dokumentierbare Übermitt-
lung in elektronischer Form beantragt werden (§10 Abs. 1 Kommu-
nalwahlordnung). Wir bieten Ihnen zur Wahl die Beantragung eines 
Wahlscheines per Internet auf unserer Homepage http://www.Bu-
chenbach.de an. Beim Aufruf des Links [Kommunal- und Europa-
wahl 2019–Briefwahl]  erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre 
Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung tragen Sie 
in das Antragungsformular ein. Ihnen steht es offen, sich die Unterla-
gen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden 
zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet 
in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Für die automa-
tische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem zwingend 
die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen anschließend per 
Post zugestellt. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorlie-
gen haben, können Sie auch formlos per E-Mail an gemeinde@bu-
chenbach.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall teilen Sie 
uns bitte Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum 
und vollständige Wohnanschrift) mit.  

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Herrn 
Hirsch, Tel.: 07661/3965-25 , E-Mail: v.hirsch@buchenbach.de 
 

Amtliche BEKANNTMACHUNGEN

Austausch von Wasserzählern wegen Ablauf 
der Eichfrist 
Nach dem Eichgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, im Turnus von 
sechs Jahren die Wasserzähler der Hausanschlüsse auszutauschen. 
Die Wasserzähler deren Eichzeit 2019 abläuft, werden in den nächs-
ten Wochen von unserem Wassermeister der EWK ausgetauscht. 

Der Tausch nimmt ca. 10-20 Minuten in Anspruch. 

Sollten Sie zum Zählertausch nicht angetroffen werden, so finden 
Sie eine entsprechende Mitteilung zu einer Terminvereinbarung in 
Ihrem Briefkasten. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

Rechnungsamt und Wassermeister 
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an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr
Mo., Di., Do. von 20 bis 6 Uhr
Mi. und Fr. ab 15 Uhr
Erwachsene  116 117
Kinder   01806076111

Apotheken-Notdienst
Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 8.30 Uhr. Weitere Not-
dienstapotheken erfahren Sie unter der kostenlosen Festnetznum-
mer: 0800 0022833.

Donnerstag, 02.05.2019
St. Barbara-Apotheke Littenweiler
Lindenmattenstr. 40, 79117 Freiburg, Tel.: 0761 611260

Freitag, 03.05.2019
Zähringer-Apotheke St. Peter
Zähringer Str. 12, 79271 St Peter, Schwarzw, Tel.: 07660 1555

Samstag, 04.05.2019
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten
Freiburger Str. 4, 79856 Hinterzarten, Tel.: 07652 91140

Sonntag, 05.05.2019
Pinocchio-Apotheke
Günterstalstr. 11, 79102 Freiburg, Tel.: 0761 7075155

Montag, 06.05.2019
Kloster-Apotheke St. Märgen
Wagensteigstr. 11, 79274 St. Märgen, Tel.: 07669 219

Dienstag, 07.05.2019
Zähringer-Apotheke St. Peter
Zähringer Str. 12, 79271 St Peter, Schwarzw, Tel.: 07660 1555

Mittwoch, 08.05.2019
Bernlapp-Apotheke
Reutebachgasse 2, 79108 Freiburg, Tel.: 0761 53827

Zur Beachtung:
Der Nacht- und Sonntagsdienst wird vom/von der Apotheker(in) 
über die reguläre Arbeitszeit hinaus zusätzlich übernommen.

Wir bitten Sie daher, den Bereitschaftsdienst nach 20.00 Uhr nur in 
echten Notfällen in Anspruch zu nehmen.

Dorfhelferin, Einsatzleitung Tel.: 7077

DRK-Pflegedienst Tel.: 07660 920353

 Tel.: 0175 2244311

Feuerwehr - Notruf Tel.: 112

Hospizgruppe Dreisamtal Tel.: 0160 96263862

Kirchl. Sozialstation Dreisamtal  Tel.: 98680

Notfallrettung Tel.: 112

Polizei - Notruf Tel.: 110

Polizeiposten Kirchzarten Tel.: 97919-0

Rettungsdienst - Notruf Tel.: 19222

Telefonseelsorge Tel.: 0800 1110111

 Tel.: 0800 1110222

Wassermeister Tel.: 07661 393-112

Zahnärztlicher Notfalldienst, Info Tel.: 0180 3222555-45

Lagerschuppen  
Die Gemeinde Buchenbach verkauft gegen Gebot einen  
Bauhoflagerschuppen in Holzbauweise. 

Der Schuppen verfügt über Holzkipptore, ist 14 m lang, 4,50 m tief 
und hat eine Firsthöhe von 4,50 m. Der Abbau muss durch den Inte-
ressenten selbst erfolgen. Bewerbungsfrist: 15. Mai 2019. Ansprech-
partner: Herr Killy, Bauamt, Tel. 07661-3965-21; s.killy@buchenbach.
de 

Öffentliche Bekanntmachung 
Am Montag, den 13. Mai 2019  findet um 19.00 Uhr im Sitzungs-
zimmer des Rathauses Buchenbach, Hauptstraße 20 eine öffentliche 
Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Himmel-
reich mit folgender Tagesordnung statt:

1. Feststellung von Tagesordnung und Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Verbandsver-

sammlung vom 21. November 2018
3. Neuwahl Verbandsvorsitzender
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2018
5. Kostenfeststellung Hochbehälter Falkensteig
6. Bekanntgaben
7. Wünsche und Anregungen
 
Buchenbach, 24. April 2019 

Harald Reinhard M.A. 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Kommunale Geschwindigkeitsmessungen 
durch den Landkreis - Laser-Lichtschranke 
Datum: 08.04.2019  
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50  
Messpunkt: OT Falkensteig, B 31  
Einsatzzeit: 5.57 – 11.30 Uhr  
Gemessene Fahrzeuge: 5610  
Beanstandungen: 55  
Höchstgeschwindigkeit: 76  
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Gemeinde Buchenbach 
 

Breisgau-Hochschwarzwald 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
für die Wahl des Gemeinderats, des Ortschaftsrats und des Kreistags 
sowie die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 26. Mai 2019 
 

Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
gleichzeitig finden in der Gemeinde Buchenbach die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats, Wahl des Ort-
schaftsrats und die Wahl des Kreistags statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde Buchenbach 
werden in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten 3) für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme im Einwohnermeldeamt, Rathaus Buchenbach, Zimmer 5, Hauptstraße 20, 79256 Buchenbach, bereitge-
halten. 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich 5). 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats – Ortschaftsrats 1) 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ort-
schaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung 
haben 1). 

 

2.2 Wahl des Kreistags 2) 
 Personen, die ihr Wahlrecht  

für die Wahl des Kreistags -  
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 

dieser Veränderung wieder in den Landkreis - in das Verbandsgebiet - zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den 
Landkreis  verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt 
des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis  sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt 
beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder 
aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftli-
chen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Er-
klärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis zum 
Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Buchenbach, Hauptstraße 20, 79256 
Buchenbach, eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Buchenbach, Hauptstraße 20, 79256 Bu-
chenbach, bereit. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 10. Mai 2019 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde Einwohnermeldeamt, 
Rathaus Buchenbach, Zimmer 5, Hauptstraße 20, 79256 Buchenbach, Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen 
Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 
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4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 5. Mai 2019 eine Wahlbenach-
richtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
  oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des im Wahl-
schein angegebenen Gebiets  

  oder durch Briefwahl wählen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-

zeichnis  
 Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum 5. Mai 
2019 versäumt hat, 

 Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 5. Mai 2019 
versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur 
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 bei den Kommunalwahlen 

die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur 
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 

 bei der Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 EuWO entstanden ist; 
bei den Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 KomWG ent-
standen ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes ge-
langt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  

24. Mai 2019, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Rathaus Buchenbach, Zimmer 5, Hauptstraße 20, 79256 Buchen-
bach, mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen 
roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefum-
schlag.  
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 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merk-
blatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen 6). 

7.1 Briefwahl für die Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag mit dem Aufdruck „Stimmzettelumschlag für die Briefwahl bei der Eu-

ropawahl“, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die Europawahl“ und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge  für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck "Wahlbrief für die kommunale Wahl". 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und den Wahl-
scheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingehen. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. 

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 

Buchenbach, den 02. Mai 2019 
 

 
Bürgermeisteramt 

H. Reinhard M.A., Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
 

 

 
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen auf die männliche Form. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

aufgrund der Datenschutzgrundverordnung können Sie die Bekanntmachungen 

der Kommunalwahl 2019 ausschließlich in der Printversion einsehen. 

Wir bitten Sie um Verständnis. 

Ihre Verwaltung Buchenbach und Ihre Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
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SCHULE

Schulkindbetreuung 
Gerne möchten wir Sie über Termine in der Schulkindbetreuung in-
formieren. 
Der Anmeldeschluss für das Schuljahr 2019/20 ist der 31.05.2019. 
Die Verträge können auf der Homepage der Gemeinde Buchenbach 
oder der Sommerbergschule heruntergeladen oder bei der Schul-
kindbetreuung abgeholt werden. 
Frau van Bergen bietet bei Fragen zur Betreuung folgende Sprech-
zeiten an: 

Mittwoch, 08.05. von 16.00-17.30 Uhr und 
Donnerstag, 09.05. von 10.30-12.00 Uhr 

Sie wird vor Ort sein, um Ihre Fragen zu beantworten. Gerne kön-
nen Sie sie aber auch telefonisch unter 07661-3965-56 während der 
Sprechzeiten oder per E-Mail: c.vanbergen@buchenbach.de errei-
chen. 
 
 

Kirchliche NACHRICHTEN

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Blasius Buchenbach 
GOTTESDIENSTE: 
  
Freitag 03. Mai  
14:00  Nikolauskapelle Wagensteig: Tauffeier von Maja 

Wangler  
   
Sonntag 05. Mai  
10:00  Eucharistiefeier zur Erstkommunion (Minigr. 1) 
  KEIN ROSENKRANZ -  
18:00 Dankandacht zur Erstkommunion (Minigr. 1)  
   
Montag 06. Mai  
10:00 Eucharistiefeier als Dank zur Erstkommunion  
   
Mittwoch 08. Mai  
18:30 Rosenkranz  
19:00 Eucharistiefeier  
   
Donnerstag 09. Mai  
14:30 Eucharistiefeier beim Ausflug mit dem Altenwerk  

Samstag 11. Mai  
19:00  Maiandacht und anschl. Gebetsstunde anlässlich 

des Weltgebetstages um geistliche Berufungen. 
Gestaltet von den Gebetsmännern “Rund um den 
Lindenberg”.  

   
Sonntag 12. Mai  
09:00  Eucharistiefeier als Floriansgottesdienst mit Feuer-

wehr und dem Musikverein (Minigr.2) 
  KEIN ROSENKRANZ  
   
VERANSTALTUNGEN: 
Termine im Überblick: 
02.05. Donnerstag  
    Vortrag über Krampfadern - 19:30 Uhr - Gemeinde-

haus St. Agatha  
06.05. Montag  
    Erstes Treffen der Firmand*innen zur Gruppenbil-

dung - 19:00 Uhr - Gemeindehaus St. Agatha  
08.05. Mittwoch  
    Austauschtreffen Besuchsdienst - 19:45 Uhr - Bibliothek  

Öffnungszeiten der Kath. Öffentlichen Bücherei, 
im Gemeindehaus St. Agatha, 
Donnerstag (außer Feiertage) von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
Sonntag von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
  
 
Versöhnungsgemeinde Stegen mit Buchen-
bach, St. Märgen und St. Peter 
Pfarramt: Dorfplatz 15, 79252 Stegen, 
Tel. 07661-61504, eMail: ekistegen@t-online.de 

Gottesdienste 
Donnerstag, 02.05.19 
17:00 Uhr  Ökumen. Andacht  in der Seniorenwohnanlage Ste-

gen    
Sonntag, 05.05.19 
10:00 Uhr  Gesprächsgottesdienst  (Pfr. Geyer und Konfirmanden), 

anschließend Tee-im –Foyer, Ökumen. Zentrum, Stegen  
Sonntag, 12.05.19 
10:00 Uhr  Festgottesdienst zur Konfirmation, (Pfr. Geyer) in der 

kath. Herz-Jesu-Kirche Stegen, mit Gospelchor  
  
Musikalische Gruppen   (nicht in den Schulferien) 
Gospelchor:  montags, um 18:00 Uhr im Ökumen. Zentrum, 

Stegen;
  Leitung: Ulrich Strub 
Kinderchor:  mittwochs, um 17:45 Uhr, ab 6 Jahre, im Öku-

men. Zentrum, Stegen; Leitung: Heike Al-
permann-Stange, Tel: 07660-1588 

Kammerorchester:  mittwochs um 20:00 Uhr im Ev. Gemeindezen-
trum Kirchzarten; Leitung: Carola Christ;  

Kantorei:  freitags um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindezent-
rum Kirchzarten,

  Leitung: Julian Handlos 
  
Ökumenische Erwachsenenbildung Stegen 
Mittwoch, 08.05.19: 19:30 Uhr, Ökumen. Zentrum 

Jakobsweg 
Der Jakobsweg beginnt an der eigenen Haustür“.
Unter diesem Motto hat sich Peter Spiegelhalter zwischen 2012 bis 
2017 in jährlichen Etappen von insgesamt 2 459 km zu Fuß über die 
„Via Podiensis“ aufgemacht, um die Lebensweise eines Pilgers auf 
dem Weg von Kirchzarten bis nach Santiago de Compostela, Finis-
terre und Muxia zu erfahren. – Es gibt viele Gründe, sich auf den Pil-
gerweg zu begeben: „Wallfahrt zum Grab eines Heiligen, Buße tun, 
Erfüllung eines Gelübdes, Hoffnung auf Heilung von Gebrechen, 
Aufbrechen, die gewohnte Umgebung verlassen, ein Anderer wer-
den, Sinnsuche, Ausbrechen aus der Unfreiheit und Eintönigkeit des 
Alltags, Kennenlernen neuer Menschen, und Kulturen, Abenteuer, 
Sprachen.“  
Nimm dir Zeit und kümmere dich mal ganz um dich selbst. Löse 
dich von der täglichen Berufs- und Alltagswelt. Das tut nicht nur dir 
selbst, sondern auch deinen Mitmenschen gut. 
Peter Spiegelhalter, stellvertretender Vorsitzender
Jakobusvereins Himmelreich, Kirchzarten 
Eintritt 3,00 € – Spende erbeten 

Ökumenischer Seniorennachmittag 
Donnerstag, 09.05.19: 14:45 Uhr, Ökumen. Zentrum Stegen 
Griechische Inseln, Bildvortrag mit Bernd Scherer 

Meditatives Tanzen: 
Freitag, 10.5.19, 20:00 Uhr: Meditatives Tanzen im Ökumen. Zentrum 
mit Christa u. Hans-Jürgen Fretwurst 
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VEREINSNACHRICHTEN

Hock am Gummenwald – Akkordeonclub  
Höllental e.V.  
Hallo liebe Buchenbacher Familien! 
Endlich ist es wieder soweit! Die Hocksaison beginnt! 
Am Sonntag, den 12. Mai 2019 veranstalten wir Musiker und Musike-
rinnen vom Akkordeonclub Höllental e. V. unseren alljährlichen Hock 
am Gummenwald. 
Am Sonntag um 12:00 Uhr eröffnet unser Schülerorchester, die Höl-
lentäler Notenfüchse, das musikalische Programm. 
Danach heißt es Bühne frei für 2 sehr unterschiedliche Live- Bands. 
Unter dem bereits bekannten Motto „Rampenfieber“ spielen für 
euch das „Kaiserwacht- Quintett“ und „Hock ´n` Roll“. 
Außerdem präsentiert sich dieses Jahr auch unser Jugendorchester. 
Für die Jüngeren stehen wieder jede Menge Spielsachen bereit. 
Ebenso gibt es das bereits bekannte Kasperletheater, welches für 
eine amüsante Verschnaufpause sorgt. 
Für den Hunger und den Durst haben wir selbstverständlich ein le-
ckeres und vielseitiges Speise- und Getränkeangebot. 

Wir freuen uns schon jetzt auf euren Besuch! 
Liebe Grüße, die Jugend des Akkordeonclubs Höllental e.V. 
 
 
 
Schwarzwaldverein Buchenbach e.V. 
Wandererstammtisch 
Der nächste Wandererstammtisch findet am Mittwoch, den 8. Mai 
2019 in der Sportgaststätte in Buchenbach statt. 
Treffpunkt ist um 18.00 Uhr. 
Gäste sind herzlich willkommen! 
 
 
Dorfgemeinschaft Wagensteig e.V. 
Veranstaltungstermine Monat Mai 2019 
Sonntag 05.05.2019 10.30 Uhr Bürgerstammtisch 
Montag 06.05.2019 19.00 Uhr Cego-Abend 
Donnerstag 09.05.2019 18.30 Uhr Bike-Treff 
Mittwoch 15.05.2019 18.30 Uhr Lauf-Treff 
Sonntag 19.05.2019 10.30 Uhr Bürgerstammtisch 
Montag 20.05.2019 19.00 Uhr Cego-Abend 
Donnerstag 23.05.2019 18.30 Uhr Bike-Treff 
Mittwoch 29.05.2019 18.30 Uhr Lauf-Treff 

Gäste sind jederzeit willkommen! 
  
 
NABU Dreisamtal 
Vogelkundliche Führung rund um den Giersberg 
Am Freitag, 10. Mai 2019 um 19:00 Uhr, bietet Reinhard Löber vom 
NABU Dreisamtal eine vogelkundliche Führung am Giersberg in 
Kirchzarten an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Exkursion 
dauert anderthalb bis zwei Stunden. Bitte Fernglas mitbringen. Treff-
punkt und Parkmöglichkeit am Friedhof am Giersberg. Infos unter 
07661-62278. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der NABU. 
Weitere Infos zur NABU-Gruppe Dreisamtal unter www.nabu-drei-
samtal.de 
 
 
Kulturkreis Dreisamtal  
Friedrich-Husemann-Klinik Buchenbach, Raphaelsaal 
So. 5.5., 11-12 Uhr 
Wir laden ein zu einer besonderen Musik-Matinee: 
„Lieder ohne Worte“ in außergewöhnlicher Profi-Besetzung  

Renate Greiss-Armin, Flöte, (Prof. Musikhochschule Karlsruhe) 
Michael Baumann, Klavier  (Prof. Musikhochschule Freiburg) 
und Otto Armin (SWR-Orchester), Posaune, spielen Werke von 
Brahms, Schubert, Robert und Clara Schumann 
Eintritt frei – Spenden willkommen 
 
 
Eröffnungsfest Bio-Jungpflanzen-Verkauf bei 
Echinos e.V. 
Der Verein Echinos hat im Rahmen seiner Begleiteten Arbeit von 
Menschen in psychischer Krise und Langzeitarbeitslosigkeit ein um-
fassendes Sortiment an Gemüsesetzlingen, Kräutern und Sommer-
flor angezogen. 
Ein Jungpflanzenverkauf findet vom 03.05. - 17.05.2019 zu folgen-
den Zeiten statt: 
Mo. Mi. und Fr.: 10.00 - 12.30 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr Sa. 4.5. und 
11.5.: 9.00 - 12.00 Uhr Zu dem Eröffnungsfest am 3.5.19 um 15.00 Uhr 
lädt das Echinos-Team die Bevölkerung sehr herzlich ein. 
Ort: Echinos e.V. 
F.-Husemann-Weg 11a, Buchenbach, Tel: 07661 9091041 
 
 
Tourist Info 
Freitag, 3. Mai 
17-18:30 Uhr: Bogenschießen für Jedefrau/Jedermann (ab 14 J)  – 
keine Vorkenntnisse nötig!  
Ort: Kirchzarten, Garten des Gasthauses „Zum Wilden Mann“, Höllen-
talstraße 25; Anmeldung erforderlich per SMS an 0160 917 206 649. 
Kosten: Erwachsene 15 €, Schüler/Stud./Azubis 12 € 

Samstag, 4. Mai 
Schnuppertag – Gleitschirmfliegen, Startart: Hang  - Die Welt 
mal von oben sehen? Dann bist du hier richtig! Selbst auspro-
bieren wie sich fliegen anfühlt? Ein Schnuppertag bietet dir die 
Möglichkeit einen Einblick in die Basics des Fliegens und erste 
kleine Flüge zu machen. Du brauchst lediglich knöchelschüt-
zende Schuhe, etwas Mut, gutes Wetter und schon hebst Du ab! 
Anmeldung und Infos: Gleitschirmschule Deyeckland, Kirchzarten, 
Tel. 07661/ 627 140, www.gleitschirmschule-dreyeckland.de Preis: 
90 €. Auch Tandemflüge - gerne nach Vereinbarung  (130€) 
  
9:30 Uhr: Panorama-Wanderung am „Lueg ins Land“  (Schauins-
land)  Die Dauer der Wanderung ist variabel, zwischen 2-4 Stunden 
mit Einkehr oder einem Picknick auf der Wiese. Anmeldung und Infos: 
bis spätestens Vorabend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512 www. natour-
pur-schauinsland.de. Preis (inkl. Führung, Vespersäckle mit regionalen 
Produkten, einem ‚Versucherle‘ von „Stefans Käsekuchen“, etwas Erfri-
schendem zum Trinken Infomaterial und selbstgestaltete Postkarten): 
28 €, Kinder ab 6 J. 14 €.  
15-17:30 Uhr: Wetterbuchen-Exkursion  am Schauinsland 
Wanderung auf den schönsten Wegen über Wiesen und Wei-
den auf dem Schauinsland. Herrliche Aussicht auf das Rheintal, 
die Vogesen und die Schwarzwaldberge. Sie werden viel über 
diese alten, knorrigen und landschaftstypischen Wetterbuchen 
erfahren! Treffpunkt Parkplatz „Wassergumpen“ an der Passstra-
ße Schauinsland (Kreuzung Münstertal-Hofsgrund). Anmeldung 
und Infos: bis spätestens Vorabend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512. 
www. natourpur-schauinsland.de. Preis (inkl. 2-3 Std. Führung, Info-
material und einer selbstgestalteten Postkarte, einer regionalen, kleinen 
Überraschung- Vespersäckle, Winzerwein oder einem Glas Winzersekt): 
28 €, Kinder ab 6 J. 14 €. Weitere Termine und Wanderungen sind 
gerne möglich 

Samstag, 5. Mai 
11-12 Uhr: Lieder ohne Worte mit Werken von Brahms, Schubert, 
Robert und Clara Schumann
Renate Greiss-Armin, Flöte, Michael Baumann, Klavier (beide Mu-
sikhochschule Karlsruhe), Otto Armin (SWR-Orchester), Posaune  
Ort: Buchenbach, Friedrich-Husemann-Klinik, Raphaelsaal, Eintritt 
frei – Spenden erbeten 
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Dienstag, 7. Mai 
15:30-18 Uhr: Wetterbuchen-Exkursion  am Schauinsland 
Nähere Informationen und Anmeldung s. Samstag, 4. Mai 

Mittwoch, 8. Mai 
19-20:30 Uhr: Sonnenuntergangs-Tour am Schauinsland Wir 
laufen im Schauinsland-Gebiet über Wiesen und Weiden, vorbei 
an heimischen Kräutern und Blumen, dem Sonnuntergang entge-
gen. Immer die Sonne im Blick, haben wir eine herrliche Aussicht. 
Am schönsten Plätzchen machen wir Rast, setzen uns auf die Wiese 
und beobachten den Sonnuntergang über den Vogesen. Treffpunkt: 
Wanderparkplatz (gg.über Zufahrt HALDE) an der Passstraße am 
Schauinsland, Stohren 25. Anmeldung und Infos: bis spätestens Vor-
abend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512. www. natourpur-schauinsland.
de. Preis (inkl. 1-2 Stunden Führung, Vespersäckle aus Stoff mit Überra-
schung, Winzersekt oder -wein, Postkarte): 28 €, ab 6 J. 14 €.  

Freitag, 10. Mai 
10 Uhr: Große Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad 
Der Kräuter-Erlebnispfad führt durch eine typische Schwarzwald-
landschaft, die geprägt ist vom Wechsel zwischen Bergwiesen, 
Weiden und Bergwäldern. Hier können Gäste und Einheimische die 
Kräuter und Heilpflanzen kennenlernen und den Artenreichtum der 
Natur auf dem Schauinsland rund um Hofsgrund mit allen Sinnen 
erfahren. Kosten: Erwachsene 10 €, Kinder 6-16 Jahre: 5 €, Anmeldung 
und Infos: Barbara Odrich-Rees, Tel. 07602/338, Treffpunkt: 9:45 Uhr, 
Parkplatz bei Bäckerei Lorenz, Oberried-Hofsgrund  
11-ca.- 13:30 Uhr: Blumen- und Kräuterwanderung am Schauinsland  
Leicht bergan geht es über den Kräuter– Erlebnispfad, hoch zum 
Schauinsland-Gipfel. Der ganze Weg bietet eine wunderbare Aus-
sicht auf das kleine Bergdorf Hofsgrund, das St. Wilhelmer Tal mit 
dem Feldberg, bis hin zu den Schweizer Alpen.  Treffpunkt: Parkplatz 
an der Bergstation der Schauinslandbahn (bei der Lore). Anmeldung 
und Infos: bis spätestens Vorabend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512 
www. natourpur-schauinsland.de. Kosten  (inkl. Führung, Kräuterbe-
stimmung mit Rezepten, kleiner regionaler Überraschung, und selbstge-
staltete Postkarte): 28 €, Kinder ab 6 J. 14 
17-18:30 Uhr: Bogenschießen für Jedefrau/Jedermann (ab 14 J)  
Informationen und Anmeldung s. Freitag, 3. Mai 
  
Regelmäßige Termine 
Montags:  
9-10:15 Uhr: Outdoor-Fitness  
Einzigartiges Training & in besten Händen: Bei Ann Rischke, Person-
altrainerin A-Lizenz! Ihr Training für mehr Lebensqualität im schöns-
ten Fitness-Studio der Welt: Natur pur! Sie werden es genießen!  
10:30-11:45 Uhr: Slow Jogging inkl. 15 Min. Flexx-Training zum Ab-
schluss 
Treffpunkt: Stegen, Wanderparkplatz (bei den Schrebergärten), Zu-
fahrt über Hauptstraße 9-10 
Anmeldung und Infos: Ann Rischke, Tel. 0151/ 1494 3070  www.ann-
rischke.com 
  
Dienstags: 
10-10:40 Uhr:Wichteltreff Für alle Kinder unter drei – und DU bist 
auch dabei! Nicht in den Schulferien! 
14-17 Uhr:Kinderbetreuung - Spiel & Spaß auf dem Steiertbart-
lehof Kinder dürfen Hasen und Hühner versorgen, Ponys putzen, 
sie lernen den Umgang mit Ponys und können sich auf jede Menge 
Spiel und Spaß und einen kleinen Snack auf dem Bauernhof freuen! 
Ort:  Steiertbartlehof, Geroldstal 2, Oberried;  Anmeldung und Infos: 
Anna-Lena Riesterer, Tel. 07661/ 1462 oder per E-Mail: steiertbartle-
hof@t-online.de   www.steiertbartlehof.de 
  
Nicht an Feiertagen! 
17 Uhr:Reiten für Kinder Kinder, wollt ihr ausprobieren, wie sich das 
anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen und zu reiten? Unsere Ponys freu-
en sich schon auf euch! Für Kinder ab 3 Jahren. 
Ort:  Erlenhof, Erlenhofstraße 52 (Himmelreich) Anmeldung ist nicht 
erforderlich!, Kosten:  5 € 
Weitere Infos:  Familie Zipfel, Tel. 07661/48 28 oder 0160/ 95 951 284 

Mittwochs: 
Witterungsabhängig 
10 Uhr:Schneeschuh Tour: Nach einer kurzen Einweisung starten 
wir in eine zauberhafte Winterlandschaft. Geführte Tour – ca. 2 bis 2 
½ Stunden, anschließend Glühwein. 
Treffpunkt: Schneesportschule Schauinsland in Oberried-Hofsgrund, 
Silberbergstraße 35. Kosten: 20 € pro Person inkl. Ausrüstung. Anmel-
dung: Schneesportschule Schauinsland, Georg Rees Tel. 07602/ 288. 
14-17 Uhr:Kinderbetreuung-Spiel & Spaß auf dem Steiertbartle-
hof Anmeldung und Infos:  s. ‚Dienstags‘ 
14-16 Uhr:Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm  Gemein-
sames Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um die 
Weiden und Bäche der Fancy-Farm. Ort: Fancy-Farm, Schüt-
terleshof, Kirchzarten, Am Pfeiferberg 4 Anmeldung ist nicht 
erforderlich!Kosten: Kinder (Erwachsene)15 min: 15 € (20 €), 
30 min: 20 € (25 €) Weitere Informationen: Ute Harre, Tel. 0171/ 4479 
607 oder E-Mail: uteharre@gmx.de  
  
Donnerstags: 
Nicht an Feiertagen! 
17 Uhr:Reiten für Kinder Weitere Infos:  s. ‚Dienstags‘ 
20:30 Uhr:Skatabend  
Der Skat-Club ‚Herz Dame Dreisamtal‘ spielt jeden Donnerstag. Gäste 
sind jederzeit herzlich willkommen. Ort: Kirchzarten, Gasthaus ‚Alte 
Post‘, Bahnhofstraße 38, Weitere Infos: Fritz Thiesen, Tel. 07661/ 4724 
Freitags:   
13:30-16:30 Uhr: Lama Trekking Begleitet von unseren La-
mas wandern wir über unseren Hofberg und genießen zwi-
schendurch, außer dem herrlichen Panoramablick ins Drei-
samtal, eine kleine Stärkung vom Hof. Kosten: 19 € pro Pers., 
60 € pro Familie (4-5 Pers.), inkl. Kleinem Vesper  Treffpunkt: 
Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, Anmeldung: Bit-
te bis spätestens Mittwochabend (Teilnehmerzahl begrenzt!): 
Familie Maier, Tel. 07661/ 61 920, per Mail: mm.maier@t-online.de   
Termine gerne auch nach Vereinbarung! 
16-18 Uhr:  Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm  
Anmeldung und Infos: s. ‚mittwochs‘ 
  
Samstags: 
10-12 Uhr:  Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm   
 Anmeldung und Infos: s. ‚mittwochs‘ 
  
Täglich: 
Ab 11 Uhr bis Sonnenuntergang:  Minigolf,  an der Oberrieder Stra-
ße, Eingang Promenadenweg. 
Bei trockenem Wetter täglich geöffnet! 

__________ 

Bauernhofmuseen: 
ÖFFNUNG AM 1. MAI: 
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3, 
Tel. 0170 / 3 462 672  
Öffnungszeiten im Mai und Juni: Samstag, Sonntag und Feiertage 
12–16 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung gerne auch außerhalb der 
Öffnungszeiten. 
  
Heimatstüble, Kleines, schnuckliges ‚Stüble’ mit liebevoll platzierten 
alten Sehenswürdigkeiten. 
Ort: Oberried Ortsverwaltung Zastler, Talstraße 27. Öffnungszeiten:-
Montags von 17 bis 19 Uhr   
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: Frau 
Schöneberger: Tel. 07661/ 989 077 oder Herr Schreiner: Tel. 07661/ 
5038 (montags 17-19 Uhr) 
Alte Säge  in Zarten 
In Zarten ist die über 200 Jahre alte Hochgang-Gattersäge mit dem 
komplett erhaltenen Transmissionssystem für Interessierte wieder 
geöffnet.  
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden:  
Sigrun Bludau: Tel. 07661/ 61 327 oder per E-Mail: sigrun.bludau@
gmx.de. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.bu-
ergerverein-zarten.de 
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Ab dem 2. Mai: 
Jeden Donnerstag v. 14:30-16:30: ‚Café Säge‘ (außer an Feiertagen 
und in den Schulferien): Es gibt warme u. kalte Getränke, selbstgeba-
ckene Kuchen und frische Waffeln.  
Am 9. Mai, 6.6. und 11.7. mit musikalischer Unterhaltung von Jo-
hann Hauser 
16.5.: Stockbrot am Feuer; 23.5.: Kinderflohmarkt; 27.6.: Boote bau-
en und Wettrennen; 4.7.: Bastelaktion 
18.7.: Wasserspiele 
Historische Gassenbauernhofmühle  in Oberried-Zastler, Bürger-
verein Zastler e. V. 
Führungen durch die historische Getreidemühle aus dem 18. Jahr-
hundert. Der Bürgerverein Zastler zeigt die historische Mühle in 
voller Funktion, außerdem gibt es zur Vorführung interessante In-
formationen rund um das Bauwerk und das umliegende Zastlertal. 
Weitere Besichtigungstermine können gerne telefonisch vereinbart 
werden: Tel. 07661/ 989 230 (Theo Hirschbihl) oder Tel. 07661/ 2442 
(Karl Kapp) 
Führungen: 17-19 Uhr: 3. Mai, 7. Juni, 10. Juni (Mühlenfest), 5. Juli, 2. 
August, 6. September, 4. Oktober, 25. Oktober 
  
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in Buchenbach-Wagen-
steig, Griesdobelstraße 18 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Bettina Willmann, Tel. 07661/ 99 298.  
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.
hansmeyerhof.de 

Kabarettabend mit Fidelius Waldvogel  
Freiwillige Feuerwehr, Abt. Eschbach 
Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, Stegen-Eschbach, Festhalle  
KARTENVORVERKAUF IN DER TOURIST-INFO 
  
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal fin-
den Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.
de, im ‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist Info, Tel. 07661/ 
907 980 
ÖFFNUNGSZEITEN DER TOURIST-INFORMATION: 
Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr 
 

 

TERMINE

Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg bietet 
spannende Einblicke in regionale Unternehmen  
Das neue Jahresprogramm der Reihe Firmenansichten ist da: Die 
Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg - Südlicher Oberrhein bietet 
interessierten Frauen spannende Einblicke in fünf Unternehmen vor 
Ort. Die Betriebe öffnen ihre Türen für potenzielle Fachkräfte und 
bieten einen Blick hinter die Kulissen. Personalverantwortliche und 
Beschäftigte informieren aus erster Hand über Jobs und Einstiegs-
wege, geben Einblicke in die Praxis und stehen für Gespräche bereit. 

Am Donnerstag, 6. Juni, geht es von 9 bis 11 Uhr ins Badeparadies 
Schwarzwald in Titisee-Neustadt. Dort sind Mitarbeiterinnen ge-
fragt, die den täglichen Kontakt mit Badegästen schätzen und diese 
im Empfang und in der Gästebetreuung professionell betreuen. Wei-
tere Firmenbesuche finden Sie auf der Homepage unter www.frei-
burg.de/frauundberuf. Dort steht auch der ausführliche Programm-
flyer zum Download bereit.  

Für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich und ab sofort mög-
lich bei der Kontaktstelle Frau und Beruf, Tel. 0761 / 201-1731. Die 
Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt.  
 

Schneller durch den Zoll 
Neue IHK-Webanwendung beschleunigt Antragsprozesse für 
den Export 
Unternehmen, die Waren in das außereuropäische Ausland ex-
portieren, benötigen für die Zollformalitäten ein Ursprungs-
zeugnis. Ab Mai wird eine neue Webanwendung der Industrie- 
und Handelskammern diesen Antragsprozess beschleunigen 
und erleichtern. 
Manche Formalitäten lassen sich einfach nicht vermeiden. Doch las-
sen sich einige inzwischen dank der fortschreitenden Digitalisierung 
zumindest vereinfachen. Das Ursprungszeugnis, ein notwendiges 
Pflichtdokument für Unternehmen, die ins außereuropäische Aus-
land exportieren, ist so ein zwingendes Schriftstück, das nun leichter 
zu erstellen ist. 
„Zwar gibt es das elektronische Ursprungszeugnis, kurz eUZ, schon 
rund zwanzig Jahre, allerdings waren dafür ein eigenes Programm 
und zusätzliche Hardware notwendig“, sagt Pascale Mollet-Piffert, 
Leiterin des Geschäftsbereichs International bei der IHK Südlicher 
Oberrhein. All das wird ab Mai durch die neue IHK-Webanwendung 
ersetzt, die die technischen Voraussetzungen verringert und statt-
dessen über jeden Internet-Browser aufgerufen und genutzt werden 
kann. „Die Neuerung bringt eindeutig Arbeitserleichterungen und 
die Beschleunigung von Antragstellung und -bearbeitung für die 
IHK-Mitgliedsunternehmen mit sich“, lobt die Expertin. „Die Betriebe 
sparen sich das Einreichen der Anträge per Post oder Anfahrtswege 
zur IHK; Firmendaten werden in den Benutzereinstellungen gespei-
chert, so dass sie nicht bei jedem Antrag neu eingetragen werden 
müssen.“ Auch das Speichern von Entwürfen ist mit der Webanwen-
dung möglich. Zusätzlich würden die Qualität ausgestellter Beschei-
nigungen erhöht und so Probleme bei der Zollabwicklung verrin-
gert, ist Mollet-Piffert überzeugt. 
Die neue IHK-Webanwendung „Elektronisches Ursprungszeugnis“ ist ab 
2. Mai für die Mitgliedsbetriebe nach Anmeldung nutzbar. Interessierte 
erhalten alle Informationen bei Jessica Ihm und Marina Jüngling, bei 
der IHK Südlicher Oberrhein zuständig für Exportdokumente und Zol-
labwicklung, Telefon 07821/2703-643 bzw. 0761/3858-124, E-Mail jessi-
ca.ihm@freiburg.ihk.de  bzw. marina.juengling@freiburg.ihk.de.  
 
 
An die
Landwirte und Waldbesitzer rund ums Dreisamtal und die darü-
ber hinaus tangierten Gemeinde/Städte

Einladung 
 „Ä Johr isch rum...Grund wieder mitänander z`schwätze!“ 

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr findet der Black Forest ULTRA Bike Marathon be-
reits zum 21. Mal statt! Seit einundzwanzig Jahren erleben Sie den 
Mountainbike-Sport im Dreisamtal und Südschwarzwald auf vielfa-
che Art und Weise. Sie haben über all die Jahre unterschiedlichste 
Erfahrungen damit gemacht – beispielsweise, weil Strecken über 
Ihre landwirtschaftlichen Flächen oder durch Ihre Wälder führen. 
Nach dem Motto „Ä Johr isch rum...Grund wieder mitänander z`-
schwätze!“ möchten wir uns gerne erneut mit Ihnen zusammen-
setzen und genau über diese Erfahrungen sprechen. Gerne wol-
len wir Sie in diesem Zusammenhang über weitere Anpassungen 
der Strukturen in der Organisation vom Black Forest ULTRA Bike 
Marathon, Bike-Schule und Hexenwald-Trailpark informieren. 
In einem offenen Gespräch können Sie loswerden, wo „der Schuh mit 
den Mountainbikern bei Ihnen drückt“. Wir hoffen, dass ein solches 
Miteinander hilft, um einfach im Gespräch bleiben zu können und 
weitere Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Sie sollen wissen, dass 
wir stets ein offenes Ohr haben und dass wir für ein gutes Miteinan-
der auf Ihre Berichte und Erfahrungen angewiesen sind! 
Wir laden Sie herzlich dazu ein:  Mittwoch, 15. Mai 2019, 20:00 Uhr, 
„Landgasthof zum Schützen“, Weilersbachstraße 7, 79254 Oberried 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und darauf, dass Sie er(neu)t da-
bei sind! 
Herzliche Grüße
Benjamin Rudiger
Geschäftsführung 
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Veranstaltungen in den Umlandgemeinden

Kneipp Verein Kirchzarten e.V. 
Vortrag: „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ 
Herr Peter Büche, Geschäftsführer des Betreuungsvereins SKM 
Dienstag, 07.05.2019, 19.30 Uhr, Hotel-Restaurant Fortuna 
Während man sich für alle möglichen Lebensrisiken durch zahlreiche 
Versicherungen zu wappnen versucht, wird häufig vernachlässigt, 
für folgende Fragen vorzusorgen: 

•	 	Wer	handelt	für	mich,	wenn	ich	durch	eine	Krankheit	oder	ei-
nen Unfall nicht mehr in der Lage bin, Dinge selbst zu regeln? 

•	 	Wen	 soll	 das	 Amtsgericht	 als	 rechtlichen	 Betreuer	 einsetzen,	
wenn ich niemanden habe, den ich bevollmächtigen kann? 

•	 	Welche	medizinische	Behandlung	wünsche	 ich	mir,	wenn	 ich	
mich selbst nicht mehr äußern kann? Möchte ich an medizini-
sche Geräte angeschlossen werden? 

Mit Peter Büche, Geschäftsführer des Betreuungsvereins SKM 
Breisgau/ Hochschwarzwald konnte ein kompetenter Referent ge-
wonnen werden, der alle drei Themen Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung und Patientenverfügung behandelt und Unterlagen 
für Sie mitbringt.
Eintritt: frei für Mitglieder, Euro 5,00 für Nichtmitglieder
http://www.kneippverein-kirchzarten.de/ 

Info-Abend über Tagespflege und Pflegewohn-
gruppe in Oberried 
Angehörige und Interessierte erhalten am Freitag, 10. Mai, um 19 
Uhr Informationen über die Tagespflege-Einrichtung und die selbst-
verantwortete Pflegewohngruppe im Ursulinenhof in Oberried, wel-
che ab Januar 2020 eröffnen werden. Die Bürgergemeinschaft Ober-
ried, die die Tagespflege betreiben wird, wird das Konzept vorstellen, 
Infos zur Betreuung, Öffnungszeiten, Kosten und Finanzierung und 
vorhandenen Plätzen geben. Erläutert wird auch das Konzept und 
die Kosten- und Finanzierungsstruktur der selbstverantworteten 
Pflegewohngruppe. Interessenten für Plätze in der Tagespflege kön-
nen vorgemerkt werden, genauso wie Menschen bzw. Angehörige, 
die die Pflegewohngruppe mit entwickeln möchten sich gerne mel-
den können. Die Veranstaltung findet in der Ratsstube der Kloster-
schiiere in Oberried statt. Weitere Infos bei Lucia Eitenbichler unter 
alltagsbegleitung@bg-oberried.de oder unter 016097630769. 
 
 
 

Ende des 
redaktionellen Teils

PRIMO-SERVICE

Wir sind für Sie da!
Haben Sie ein besonderes Anliegen? Benötigen Sie ausführliche, persönliche Beratung? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11   Fax 0 77 71 / 93 17 - 40   Mo. – Do. 8 – 17 Uhr, Fr. 8 – 12 Uhr

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!



Servicekräfte, Frühstücksdienstmitarbeiter*in 
und Thekenkraft gesucht vom Schützen in Oberried
Gerne in Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe. Erfahrung wünschenswert,

aber keine Bedingung. Arbeitsbeginn sofort oder später.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0 76 61 / 9 84 30 (Herr Heizmann) 

oder schreiben Sie uns eine E- Mail an kontakt@schuetzen-oberried.de 

Familie sucht gesunden Wohnraum ab 3,5 Zi.  
Aufgrund einer durch eine Umweltvergiftung verursachten Chemikalienunver-
träglichkeit suchen wir dringend nach möglichst „gesundem Wohnraum“ 
(z.B. ältere, länger nicht renovierte Gebäude, gerne etwas abseits gelegen). 
Wir sind beide fest angestellt (unbefristet), Nichtraucher, ohne Tiere und lieben
es gerne etwas ruhiger. Ab 80 m², bis 900 € kalt. 
Über Rückmeldungen freuen wir uns sehr. Tel. 0157 89 38 49 96 


